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Wir müssen positiv in die Zukunft schauen
WARTBURGKREIS/LANDKREIS 
HERSFELD-ROTENBURG. Zu ei-
ner Rundreise an Orte, die in 
besonderer Weise an die deut-
sche Teilung und Wiederverei-
nigung erinnern, hatten der 
Landkreis Hersfeld-Rothen-
burg und der Wartburgkreis 
neben den Landräten und 
ihren Beigeordneten Vertre-
ter der Kreistage beider Land-
kreise eingeladen. Die Tour 
startete auf der symbolträch-
tigen Werrabrücke in Vacha, 
auf der von 1949 bis 1990 
die Staatsgrenze verlief und 
die so über Jahrzehnte nicht 
passierbar war. „Ich bin froh, 
heute hier stehen zu dürfen“, 
begrüßte Landrat Reinhard 
Krebs die Gäste der Tour. Ge-
meinsam mit Landrat Michael 
Koch warb er dafür, die Wie-
dervereinigung mit Inhalt zu 
füllen und positiv in die Zu-
kunft zu blicken. „Für mich 
ist die deutsche Wiederverei-
nigung einer der wichtigsten 
Momente meines Lebens ge-
wesen“, so Krebs weiter und 

sprach sich dafür aus, nicht 
nur zurück zu schauen, wie 
schlimm es früher war, son-
dern das Zusammenwachsen 
weiter voran zu treiben. „Ich 
hoffe, dass die Menschen aus 
den Diktaturen gelernt haben. 
Wir müssen Bürgerrechte und 
demokratische Werte wahren 
und verteidigen. Dafür sind 
wir alle angetreten.“ Michael 
Koch, der 15 Jahre in Thürin-
gen gelebt hat, betonte, dass 
die deutsche Einheit ohne die 
Menschen der DDR gar nicht 
möglich gewesen wäre und 
dass die Veränderungen, die 
die Menschen im Osten nach 
der Wende erlebten sehr viel 
einschneidender waren als im 
Westen und dass daher jeder 
Einzelne dafür Wertschätzung 
verdiene.
Im weiteren Verlauf der Tour 
besuchten die Delegationen 
beider Landkreise den Aus-
sichtsturm und das Mahnmal 
Bodesruh, einen Mauerrrest 
zwischen Kleinensee in Hes-
sen und Großensee in Thü-

ringen sowie den ehemaligen 
Grenzort Gerstungen.

Am Mahnmal Bodesruh

Am 1964 eingeweihten Aus-
sichtsturm Bodesruh empfing 
der Heimat- und Verkehrsver-
ein Kleinensee e.V. die rund 
30-köpfige Delegation. Dabei 
war auch Zeitzeugin Annelie-
se Platzdasch aus Großensee, 
die mit bewegenden Worten 
schilderte wie sie erst nach 
neun Jahren ihre im west-
deutschen Nachbarort Klei-
nensee lebenden älteren Brü-

Auf der Werrabrücke: Landrat Michael Koch und Landrat Reinhard Krebs  Fotos: S. Blume

der kennenlernen konnte und 
wie ihre Familie jahrzehnte-
lang wenige Kilometer vonei-
nander entfernt und doch für 
einander fast unerreichbar ge-
lebt hatte. Der Aussichtsturm 
war als Mahnmal für die Tei-
lung erbaut worden und steht 
heute für die Wiedervereini-
gung. „Der Blick in die Land-
schaft ist heute viel schöner 
– denn es ist ein Blick in die 
Freiheit“, sagte Paul Schäfer, 
Vorsitzender des Heimat- und 
Verkehrsvereins.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

Fortsetzung der Titelseite

Auf Thüringer Seite stand ein 
Besuch des Werratalmuseums 
Gerstungen im Gerstunger 
Schloss auf dem Programm. 
Hier konnten die Teilnehmer 
einen Blick in die neue Son-

derausstellung „Wiederverei-
nigung im Werratal – Rück-
blick einer Region“ werfen 
und sich zum Bahnhof Gers-
tungen, einem der wichtigs-
ten Grenzkontrollbahnhöfe 

der DDR, informieren. Die 
neuen Ausstellungen wurden 
am Tag der Einheit eröffnet 
und sind immer dienstags 
- donnerstags von 14 - 17 
Uhr im Werratalmuseum zu 

besichtigen. Museumsleite-
rin Katharina Dötterl nimmt 
darüber hinaus auch gern 
Anmeldungen für Gruppen-
führungen, beispielsweise für 
Schulklassen, entgegen.

Erntedankfest des Wartburgkreises gelingt als Open Air
DERMBACH. Das Erntedank-
fest des Wartburgkreises, das 
seit 12 Jahren alljährlich 
in einer anderen Kirche des 
Landkreises stattfindet hat 
am Wochenende gleich drei 
Premieren erlebt. Damit das 
stets gut besuchte Fest auch 
unter Coronaauflagen orga-
nisiert werden konnte, hatte 
Landrat Reinhard Krebs die 
Idee, es erstmals nicht in ei-
ner Kirche sondern in einem 
Landwirtschaftsbetrieb mit 
großer Freifläche zu veran-
stalten. Der Festgottesdienst 
war daher auf dem Dermba-
cher Rhönlandhof ebenfalls 
zum ersten Mal unter freiem 
Himmel und als ökumenischer 
Gottesdienst zu erleben. Die 
Rhönland eG ist ein landwirt-
schaftlicher Gemischtbetrieb 
mit einer ausgedehnten Di-
rektvermarktung ländlicher 
Produkte. Mit großem Auf-
wand und viel Liebe zum De-
tail hatten Geschäftsführer 
Gerold Ditzel und sein Team 
den Hof geschmückt und viele 
Angebote für große und klei-
ne Gäste organisiert.
Der Gottesdienst fand mit 
herrlichem Panoramablick in 
die Rhön statt. Das Wetter 
wartete neben Sonnenschein 
auch mit Regen und Windbö-
en auf – dies hielt die zahlrei-
chen Gäste aber nicht davon 
ab, gemeinsam den Gottes-
dienst und die Erntegaben 
des Jahres zu feiern. Musi-
kalisch begleitet wurde die 
Feier von den Landfrauen aus 
Brunnhartshausen, die auch 
eine prachtvolle Erntekrone 
für den Altar gefertigt hatten, 
vom Evangelischen Posau-
nenchor Dermbach und dem 
Chor „Heavenly Voices“ aus 
Dermbach, der nicht zuletzt 
mit seinen stimmgewaltigen 
Solistinnen das Publikum be-
geisterte.
In den Mittelpunkt seiner Pre-
digt stellte der evangelische 
Pfarrer Gerald Kotsch Ein-

steins Ausspruch „Es gibt zwei 
Arten, sein Leben zu leben: 
entweder so, als wäre nichts 
ein Wunder, oder so, als wäre 
alles ein Wunder“ und rief die 
Gottesdienstbesucher auf, 
den Blick für die vermeintlich 
alltäglichen Wunder und Ga-
ben nicht zu verlieren. Auch 
Bauernverbandschef Bernd 
Apfel appellierte, den Segen 
der Ernte und die Arbeit der 
Bauern mehr zu wertschät-
zen. So sei die Landwirtschaft 
längst nicht mehr einseitig 
auf Ertrag oder Profit ausge-
legt, sondern würde behut-
sam auf die Gegebenheiten 
der Natur reagieren und so 
nachhaltig wie möglich wirt-
schaften. Mit neuen Züch-
tungen und Anbaumethoden, 
einer bodenschonenderen 
Bearbeitung und einer mit-
tels hochmoderner Technik 
genau angepassten Düngung 
bzw. angepasstem Pflanzen-
schutz seien hier längst neue 
Wege eingeschlagen worden. 
Gleichzeitig kritisierte er, 
dass massenhaft Lebensmit-
tel bei den Verbrauchern im 
Müll landen würden. Landrat 
Reinhard Krebs, dankte dem 
Rhönlandhof und seinem Ge-
schäftsführer für den tollen 
Einsatz bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Fes-
tes und drückte dem seit 30 
Jahren beispielhaft geführten 
Betrieb seine Wertschätzung 
aus, der - so Geschäftsführer 
Ditzel - auch eine Antwort auf 
die Lehren der Corona-Pande-
mie sei: nämlich sich auf regi-
onale Kreisläufe und regiona-
le Produkte zu besinnen.
Solche konnten die Besucher 
auch zum Erntedankfest er-
werben. So hatte nicht nur 
der Rhönlandhof, Nudeln, 
Wurst und Eierprodukte im 
Verkauf, auch Blumen und 
Honigprodukte aus der Region 
konnten direkt mit nach Hau-
se genommen werden.

Ein prachtvoll mit Erntegaben geschmückter Altar stand von der 
herrlichen Aussicht ins Rhöner Land - alle Fotos auf dieser Seite 
S. Blume

Heavenly Voices

Beim Gottesdienst

Die Landfrauen aus Brunnhartshausen
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Wirtschaft & Ausbildung

seit mehr als 20 Jahren bie-
tet der Berufemarkt der Wart-
burgregion Schülerinnen und 

Schülern sowie ihren Eltern die 
Möglichkeit, regionale Ausbil-
dungsbetriebe kennenzulernen 
und Informationen zur Wahl 
einer Berufsausbildung in der 
Region zu erhalten.
Der Berufemarkt bringt Fir-
men der Region und die Fach-
kräfte von morgen zusammen 
und bietet zeitgleich die 
Möglichkeit, neue Perspekti-
ven wahrzunehmen und in der 
Heimat Karriere zu machen.
Er zeigt Perspektiven für die 
Zukunft nach dem Schulab-
schluss auf und ermöglicht 
einen direkten Zugang zu 
den Firmen der Region und 
deren Ausbildungsmöglich-
keiten.

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler und Interessierte,
Der Berufemarkt findet in 
diesem Jahr zum ersten Mal 
DIGITAL über die Webseite 
der Karriereheimat statt.
Neben umfangreichen In-
formationen sowie zahlrei-
chen Unternehmensclips, 
Berufevideos und Interviews 
bietet die Veranstaltung für 
Jugendliche und weitere In-
teressierte eine hervorragen-
de Plattform für alle Fragen 
rund um die beruflichen Per-
spektiven in der Wartburgre-
gion. 

Auch Fachkräfte und Pendler 
können sich über Möglichkei-
ten, in der Region zu arbei-
ten informieren.

Der Berufemarkt - ob nun 
digital oder analog - möchte 
Nachwuchsfachkräften zei-
gen, warum es sich lohnt, in 
unserer Region zu bleiben.

Seid also dabei und findet 
Euren Traumjob im Wartburg-
kreis!

Euer Landrat

Reinhard Krebs
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Aktionen und Informationen zum Ersten Digitalen Berufemarkt
Die Teilnahme am Digitalen 
Berufemarkt 2020 ist kosten-
frei - klickt einfach auf unsere 
Webseite der Karriereheimat 
www.digitaler-berufemarkt.de

Unternehmensprofil
Stöber durch die Unterneh-
mensprofile der regional an-
sässigen Unternehmen und 
finde den Arbeitgeber, der zu 
Dir passt. Hier könnt ihr ne-
ben den allgemeinen Daten 
der Unternehmen auch Bilder 
und Videos finden. Auch die 
gewünschte Art der Kontakt-
aufnahme und verfügbare Ter-
mine werden Euch angezeigt.

Jobportal
Schaut im Jobportal nach va-
kanten Stellen der regionalen 
Unternehmen und seht be-
reits, welche Angebote für das 
Ausbildungsjahr 2021 zur Ver-
fügung stehen. Auch andere 
Stellenangebote für Fach- und 
Führungskräfte erwarten Euch.

Unternehmensvideos
Ihr könnt Euch zahlreiche Vi-
deos anschauen, in welchen 
sich die Unternehmen vor-
stellen und über ihre tägliche 
Arbeit berichten. Bekommt 

einen Einblick bei Eurem zu-
künftigen Arbeitgeber.

Berufevideos
Was macht eigentlich ein…?
Hier werden die unterschied-
lichsten Berufsgruppen in 
einem Kurzclip vorgestellt. 
Erhalte einen ersten Eindruck 
zu einer bestimmten Branche 
oder einem spezifischen Be-
rufsfeld.

Bewerberportal
Ihr könnt ein eigenes Bewer-
berprofil anlegen. Falls ihr 
euch bereits registriert habt 
und eigene LogIn-Daten be-
sitzt, achtet bitte darauf, 
dass Euer Profil regelmäßig 
aktualisiert wird.

Gesprächsrunde / Interview
UnternehmerInnen der Re-
gion informieren über Ihre 
Angebote für zukünftige Be-
werber. Erfahrt mehr über den 
vielfältigen Branchen-Mix der 
Wartburgregion. Wir präsen-
tieren Euch jeweils einen Ver-
treter im Interview.

Bewerbungstipps
Auf was solltet ihr im Be-
werbungsgespräch besonders 
achten? Wir werden Euch 

eine Zusammenfassung zu 
allgemeinen Bewerbungs-
tipps geben.

Haben wir Euch neugierig ge-
macht? Dann nehmt gern am 
13. + 14. November 2020 teil 
und wagt den ersten digitalen 
Schritt der Region in Sachen 
Berufsorientierung mit uns!

Eure Ansprechpartnerin
Maria Müller
Wirtschaftsförderung
Landratsamt Wartburgkreis
Tel.: 03 69 5/61 63 02
Fax: 03 69 5/61 63 99
E-Mail: 
kreisplanung@
wartburgkreis.de
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

WiYou-Sonderausgabe stellt Karriereheimat Wartburgregion  
für Berufseinsteiger vor
WARTBURGREGION. Seit 9. Oktober ist dank einer Zusammenarbeit 
der Wirtschaftsförderung des Wartburgkreises und des Thüringer 
Berufswahlmagazins WiYou eine Sonderausgabe des thüringen-
weit erscheinenden Magazins speziell für die Wartburgregion er-
hältlich. Die Sonderausgabe erscheint als Print- und Onlinepro-
dukt in einer Phase, in der sich Schülerinnen und Schüler gezielt 
orientieren und nach Angeboten für ihre berufliche Laufbahn um-
schauen. Die Karriereheimat Wartburgregion steht für einen Aus-
bildungsstandort mit vielfältigen Perspektiven, vor allem in den 
Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Tourismus.
Das WiYou-Magazin veranschaulicht die Ausbildungsvielfalt der 
Wartburgregion, zeigt Zukunftsaussichten auf, liefert spannende 
Erfahrungsberichte und Job-Angebote auf insgesamt 26 Seiten. 
Präsentiert wird u.a. das gemeinsame Ausbildungszentrum am 
Standort Marksuhl der beiden Unternehmen Hirschvogel Alumi-
nium GmbH und Ruhlamat GmbH sowie die regionalen Bildungs-
einrichtungen der Wartburgregion - die Duale Hochschule Gera-
Eisenach und das Staatliche Berufsbildungszentrum SBBZ mit 
der Medizinischen Fachschule MEFA am Lindig in Bad Salzungen.
Alle Neuigkeiten und Aktivitäten rund um den Digitalen Beru-
femarkt am 13. und 14. November und weitere spannende The-
men der regionalen Berufsorientierung sind ebenfalls im Heft zu 
finden. Mit Porträts, Geschichten, neuen Angeboten, digitalen 
Features, der passenden Vorbereitung auf den Digitalen Berufe-
markt und mit anschaulichen Praxismodellen stellt das Magazin 
die vielfältigen beruflichen Perspektiven in der lebenswerten 
und zukunftsfähigen Wartburgregion vor.
Die Sonderausgabe zur Karriereheimat Wartburgregion ist in der On-
line-Version unter: http://wywak2020.wiyou-online.de/ zu finden.
Auf www.wak.karriereheimat.de gibt es ganz aktuell die neuesten 
Infos der Wartburgregion; das Jobportal, Unternehmensprofile, 
Praktika, Berufsmessen und Veranstaltungen. Die Kampagne Karri-
ereheimat bereitet Absolventen praxisnah auf das Berufsleben vor 
und bietet spannende Themen und Funktionen als Orientierung.

Wer mehr über die Karriereheimat Wartburgregion erfahren 
möchte, oder an einem Print-Magazin der WiYou-Sonderausgabe 
interessiert ist, kann gern Maria Müller von der Wirtschaftsför-
derung unter: kreisplanung@wartburgkreis.de oder telefonisch 
unter 03 69 5/ 61 63 02 kontaktieren.

Den Wirtschafts- und Berufsschulsstandort stärken in unsicheren Zeiten!
WARTBURGREGION. Landrat 
Reinhard Krebs und die Wirt-
schaftsförderung der Wartbur-
gregion luden zum Gespräch 
über die Zukunft des Wirt-
schaftsstandortes Wartburgre-
gion am vergangenen Mitt-
woch, 14. Oktober 2020 um 15 
Uhr im Solewerk Hotel Bad Sal-
zungen ein. Neben dem Land-
rat begrüßte auch die Ober-
bürgermeisterin Katja Wolf die 
anwesenden UnternehmerIn-
nen. Beide waren sich einig, 
die bevorstehende Fusion des 
Wartburgkreises mit der Stadt 
Eisenach wird die Wartbur-
gregion auch als Wirtschafts-
standort nachhaltig stärken. 
Erstes Thema war die aktuel-
le wirtschaftliche Situation. 
Die Partner des Netzwerkes 
Wirtschaftsförderung Wartbur-
gregion Cornelia Haase-Lerch 
von der IHK Erfurt, Manuela 

Glühmann von der HWK Südt-
hüringen und Iris Theer von 
der Agentur für Arbeit präsen-
tierten u.a. den Konjunkturkli-
maindex der Wartburgregion, 
die Entwicklungen der Umsät-
ze in den einzelnen Branchen 
und des Arbeitsmarktes (Kurz-
arbeit). Im Handwerk gibt es 
im Vergleich zum Vorjahr keine 
Änderungen in den Unterneh-
menszahlen, auch bilden die 
Handwerksbetriebe in diesem 
Jahr die gleiche Anzahl von 
Auszubildenden aus. Das war 
eine überraschend positive 
Nachricht. Aber auch im Pro-
duzierenden Gewerbe (Indus-
trie), in dem die Umsätze in 
den letzten Monaten massiv 
eingebrochen waren, deutet 
sich eine Trendumkehr an, ein 
leichter Anstieg – die Talsohle 
könnte durchschritten worden 
sein. Trotz der Krise bleibt die 

Fachkräftesicherung und -ge-
winnung ein anhaltend wich-
tiges Thema, hebt Iris Theer 
von der Agentur für Arbeit 
hervor. Darum wird der Beru-
femarkt der Wartburgregion in 
diesem Jahr nicht ausfallen, 
sondern als Digitaler Berufe-
markt am 13. und 14.11.2020 
durchgeführt, informierte die 
Wirtschaftsförderung des Wart-
burgkreises. 
Die Kritik des Landrates an den 
vorliegenden Planungen des 
Landes zum Berufsschulnetz, 
das zweite große Gesprächs-
thema, erfuhr eine starke Un-
terstützung durch die Hand-
werkskammer Südthüringen 
und die anwesenden Unterneh-
men, die auch die IHK Erfurt in 
die Pflicht nahmen, das Inter-
esse der Unternehmen an einer 
wohnort- und ausbildungs-

betriebsnahen Beschulung zu 
unterstützen.
Auch der dritte Themenkom-
plex hatte es in sich. Es wurden 
der notwendige Strukturwan-
del des Wirtschaftsstandortes, 
der Transformationsprozess in 
der Automobilindustrie sowie 
Ansätze zur Steigerung der re-
gionalen Innovationsfähigkeit 
angesprochen. 
Die Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der Co-
rona-Pandemie, die Stärkung 
des Berufsschulstandortes und 
eine aktive Gestaltung des re-
gionalen Strukturwandels so-
wie der Transformation in der 
Automobilbranche werden die 
Politik wie die Wirtschaft in 
den nächsten Monaten auch 
oder gerade in der Wartburgre-
gion als Thüringens stärksten 
Industriestandort intensiv be-
schäftigen. 
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Online-Unternehmensdatenbank KWIS
WARTBURGREGION. Die Wirt-
schaftsförderung Wartburgre-
gion bietet Firmeninhabern 
die Möglichkeit, ihr Unterneh-
men in der Unternehmensda-
tenbank der Wartburgregion 
im Internet zu präsentieren. 
Gleichzeitig haben auch in-
teressierte Bürger, die auf der 
Suche nach einem bestimm-
ten Unternehmen der Region 
sind, oder sich einen Über-
blick über die Unternehmen 
der Region verschaffen möch-
ten, Zugriff auf die Online-
Unternehmensdatenbank.
Diese ist Teil des Kommunalen 
Wirtschafts-Informations-Sys-
tems, kurz KWIS genannt. Sie 

fungiert als wichtiges Arbeits-
mittel der Wirtschaftsförderer 
und Kommunen und dient 
gleichzeitig als hilfreiches 
Instrument des Regionalmar-
ketings.
Die Online-Datenbank KWIS 
beinhaltet die wichtigsten Un-
ternehmensdaten und schafft 
so eine regionale Branchen-
übersicht für die Unternehmen 
in der Wartburgregion.
Auf der Homepage des Land-
ratsamtes ist die Datenbank 
wie folgt zu finden: www.
wartburgkreis.de im Bereich 
„Wirtschafts- und Zukunfts-
region“ unter dem Button 
„Wirtschaft“.

Für Unternehmen bietet die 
Datenbank zahlreiche Vortei-
le: eine optisch ansprechen-
de Präsentation der Produkte 
und Dienstleistungen, eine 
integrierte Karten-Ansicht 
(Globus-Symbol) innerhalb 
der Region Südwestthüringen 
und eine Unterstützung beim 
Aufbau von Kooperationen.

Die Pflege und Aktualisierung 
der Daten erfolgt eigenstän-
dig. Dabei besteht ein beson-
derer Vorteil darin, dass die 
eingepflegten Daten gleich-
zeitig in mehreren Unterneh-
mensdatenbanken z.B. auch 
im Jobportal der Karrierehei-

mat Wartburgkreis - www.wak.
karriereheimat.de erscheinen.
Der Eintrag in die Datenbank 
ist kostenfrei und eine Dienst-
leistung der Wirtschaftsförde-
rung Wartburgregion. Falls 
Unternehmen bereits in der 
Datenbank vertreten sind, er-
halten sie auf Anfrage jeder-
zeit auch ihre persönlichen 
Zugangsdaten.

Ansprechpartnerin ist Maria 
Müller von der Wirtschafts-
förderung im Landratsamt 
Wartburgkreis sie ist erreich-
bar unter kreisplanung@wart-
burgkreis.de oder telefonisch 
unter 03 69 5/ 61 63 02

Restmittel zu vergeben - bis 20. November fortlaufend bewerben!
WARTBURGKREIS. Die vom 
Bundesprogramm „Demokra-
tie leben!“ und vom Thürin-
ger Landesprogramm „Denk 
bunt“ bewilligten Fördermit-
tel, die der lokalen Partner-
schaft für Demokratie „Denk 
bunt im Wartburgkreis“ zur 
Verfügung stehen, sind noch 
nicht vollständig ausge-
reicht.: „Einige Veranstaltun-

gen mussten aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt 
werden oder mussten auf das 
nächste Förderjahr verscho-
ben werden“, erklärt Simon 
Ortner von der Koordinie-
rungs- und Fachstelle.

Die neue Antragsphase hat 
bereits begonnen und en-
det am 20. November. Bis 

dahin können gemeinnützige 
Initiativen und Vereine ihre 
Projektanträge fortlaufend 
einreichen. Die Entscheidung 
über die Förderung erfolgt 
in der Reihenfolge des An-
tragseingangs. Die Projekte 
müssen bis zum 31.12.2020 
abgeschlossen sein.
Das Antragsformular steht 
unter http://www.denkbunt-

wartburgkreis.de zur Verfü-
gung. Simon Ortner von der 
Koordinierungs- und Fach-
stelle in der Demokratiewerk-
statt Wartburgkreis gibt Aus-
kunft zum Antragsverfahren 
und berät Projektträger unter 
03695 / 8582291 oder denk-
bunt@wartburgkreis.de bei 
der Antragstellung.

Ausschuss berät über Schulbaumaßnahmen
WUTHA-FARNRODA. Der Aus-
schuss für Schule, Kultur und 
Sport hat im September 2020 
in der Regelschule Wutha-
Farnroda getagt, um über den 
Stand der Baumaßnahmen an 
den Schulen und über künfti-
ge Investitionen zu beraten. 

Dazu passend konnten im 
Anschluss der Sitzung die 
Baumaßnahme „Errichtung 
eines Kleinsportfeldes“ an der 
Grundschule Wutha-Farnroda 
und die Schulsporthalle be-
sichtigt werden. 

Die Ausschussmitglieder wa-
ren sich einig, dass es wichtig 
ist, die Ausschussarbeit vor 
Ort an den Schulstandorten 
fortzusetzen. Ulrike Jary, Anke Wirsing, Manfred Grob, Christian Rink mit Vizelandrat Udo Schilling, Schulleiterin 

Susanne Köhler und Michaela Meyfarth vom Liegenschaftsamt vor der Grundschule in Wutha-Farnroda
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

Die sagenumwobenen Hörselberge mit ihrer artenreichen Flora 
und Fauna erheben sich wie steinerne Buckel aus dem lieb-
lichen Hörseltal. Im Glauben der alten Germanen stürmte in 
rauen Nächten Gottvater Wotans Heer der toten Seelen aus den 
Karstlöchern des Hörselbergs zur „Wilden Jagd“. Wotans Gattin 
Hulda, auch Frau Holle und später Venus genannt, hauste - so 
meinten die Menschen früher - ebenfalls im Hörselberg. Und 
so ist es nur folgerichtig, dass die Hörselberge im Mittelpunkt 
der Ausstellung des Schönauer Heimatmuseums stehen.
In einem denkmalgeschützten Gebäudeensemble - bestehend 
aus Kirche, altem Schulhaus, Pfarrhof mit Pfarrhaus nebst 
Stall, Scheune, Wasch-und Backhaus - hat das Hörselbergmu-
seum unmittelbar am Fuß der Hörselberge sein Domizil.
Hier erfährt der Besucher Wissenswertes zur Geologie und Ent-
stehung der Hörselberge anhand einzigartiger Fossilienfunde, 
zur artenreichen Fauna und der ganz speziellen Orchideen-
Flora bis hin zum reichen Sagenschatz, der den Komponisten 
Richard Wagner ebenso wie den berühmten Märchensammler 
Ludwig Bechstein inspirierte.
Das alte Backhaus des Pfarrhofes, in dem die Schönauer Back-
frauen zu vielen Veranstaltungen heute noch backen, regte die 
Museumsgestalter dazu an, im Scheunengebäude eine großen 
Ausstellung zum regionalen Backhandwerk zusammenzustellen. 
Die lange Backtradition in Thüringen und im Hörseltal wird hier 
an Hand altgedienter Backmaschinen, mannigfaltiger Küchenge-
räte und einem „Bäckerladen wie zu Großmutters Zeiten“ gezeigt.
In der „Galerie“ unter dem Scheunendach finden von Mai bis 
Oktober Wechselausstellungen statt. Aktuell sind „Fundstücke 
aus dem Museumsdepot“ zu sehen.

Öffnungszeiten:
31. Mai 2020 - 
29. Oktober 2020:
Do und So 14.00 - 18.00 Uhr
außerhalb der Öffnungszeiten 
nach Voranmeldung

Adresse:
Hörseltalstraße 39, 
99848 Wutha-Farnroda / 
OT Schönau

Kontakt:
+49 (0) 3 69 21 / 
2 78 52 o. 27 97 21

Eintritt:
Erwachsene: 2,00 €
Kinder & Ermäßigt: 1,00 €
Gruppeneintritt: ab 10 Personen

pro Person 1,50 €

Das Gedächtnis der Dörfer und Städte
Die mit Herzblut und viel Engagement einge-
richteten Heimatstuben und Heimatmuseen 
unseres Landkreises sind wichtige kulturelle 
Gedächtnisse. Sie bewahren die Erinnerun-
gen an das frühere Leben in unseren Städten 
und Gemeinden. Sie behüten, was in Verges-
senheit geriete, erzählen Geschichten vom 

Dorf und den Bewohnern, geben Erkenntnis-
se an jüngere Generationen weiter. 

Diesen Museen noch ein wenig mehr Auf-
merksamkeit zu schenken, ist das Anliegen 
eines neuen Buchprojekts des Landratsam-
tes. 

Die geplante Soft-Cover-Broschüre wird 
Ende des Jahres im Format A5 erscheinen.
Auf voraussichtlich knapp 70 Seiten werden 
alle Heimatmuseen und Sammlungen im 
Wartburgkreis vorgestellt. Im Kreisjournal 
veröffentlichen wir Beiträge aus dem Buch 
in einer neuen Serie bereits vorab.

Hörselbergmuseum in Schönau

Die große Backausstellung in der Scheune
Museumsleiterin Anna Schieck mit einer Sackklopfmaschine
 Alle Fotos auf dieser Seite S. Blume
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

WARTBURGREGION. Das Landratsamt Wart-
burgkreis gibt aktuell einen Jahreskalender 
im A3-Format heraus, der zu Entdeckungs-
reisen in der Wartburgregion einlädt.

13 großformatige Landschaftsaufnah-
men und kurze, einfühlsame Texte stel-
len die Region und ihre herrlichen Na-
turräume vor.

„Die Werra im winterlichen Morgenne-
bel, die Märzenbecherblüte im Hainich, 
die Mosbacher Triftbäume, die Aussicht 
vom sagenumwobenen Hörselberg, das 
märchenhafte Schloss Altenstein - man-
ches ist uns ganz selbstverständlich ge-
worden, weil wir diese tollen Landschaf-
ten immer vor der Tür und vor unseren 
Augen haben. 

Der Kalender lädt auf eindrucksvolle 
Weise ein, die Vielgestaltigkeit und die 
Schönheit unserer Heimatregion immer 
wieder neu zu entdecken“, freut sich 
Landrat Reinhard Krebs über das gelun-
gene Werk.

Die Fotos und Texte stammen von San-
dra Blume, der Pressesprecherin des 
Landratsamtes. 

Der Kalender ist in einer limitierten 
Auflage von 300 Exemplaren zum Preis 
von 9,95 Euro in den Buchhandlungen 
„Thalia“ in Eisenach, in der „Buchhand-
lung am Markt“ in Bad Salzungen, der 
„Buchhandlung Keybe“ in Bad Lieben-
stein sowie in Ruhla im „Landstreichers 
Kostbarkeiten“ erhältlich.

In all diesen Läden kann man übrigens 
auch das Buch „Die Wartburgregion - 
Entdeckungsreisen“ erwerben, das Ende 
des vergangenen Jahres in einer Neu-
auflage erschienen ist.

Kalender lädt zu Entdeckungsreisen in der Wartburgregion
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

Aktiv im Leben mit Behinderung im Wartburgkreis e.V. 
mit neuem Vorstand
EISENACH/WARTBURGKREIS. 
Der Verein Aktiv im Leben mit 
Behinderung im Wartburgkreis 
e.V. (ehemals Verband der 
Behinderten) hat in seiner 
jüngsten Mitgliederversamm-
lung einen neuen Vorstand 
gewählt.
Zum Vorsitzenden des Ver-
eins wurde Herr Dr. Joachim 
Schümmelfeder gewählt. Seine 
Stellvertreter sind Herr Chris-
tian Lemm und Herr Dennis 
Petschner. Weitere Mitglieder 
des Vorstandes sind Frau Kati 
Engel, Herr Bernd Fichtner, 
Frau Ursula Kellner und Herr 
Christian Schließmann.
Neben verschiedenen Ver-
einsaktivitäten unterhält der 
Verein in Trägerschaft die 
integrative Kindertagesstät-
te „Haus der kleinen Freun-

de“, eine Beratungsstelle mit 
Wohnberatung und Familien-
coaching, eine heilpädagogi-
sche Wohneinrichtung, eine 
Tagesförderstätte, einen fami-
lienentlastenden Dienst und 
die ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung. Der Verein 
unterhält seit 2018 auch eine 
Zweigstelle in Bad Salzungen, 
in der der familienentlasten-
de Dienst und die ergänzende 
unabhängige Teilhabebera-
tung anzutreffen sind.
Der Verein freut sich immer 
über Interessierte, die das 
Vereinsleben mitgestalten 
wollen. Für Fragen rund um 
die Angebote des Vereins ist 
dieser erreichbar unter 03691 
89 02 08 oder per Mail unter 
www.vorstand@
alb-wartburgkreis.de

Bürgersprechstunde beim Landrat
BAD SALZUNGEN. Am Dienstag, 24. November um 17 Uhr lädt 
Landrat Reinhard Krebs zur Bürgersprechstunde in das Büro 
Landrat im Landratsamt Bad Salzungen, Erzberger Allee 14 
ein. An diesem Nachmittag können sich Bürger mit Problemen 

und Hinweisen an die Kreisverwaltung des Landkreises richten 
und mögliche Lösungsansätze mit Reinhard Krebs besprechen. 
Eine Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich aber wün-
schenswert unter Telefon 03695 - 615101.

Beschilderungen zahlreicher Naturschutzgebiete im Wartburgkreis 
werden erneuert
WARTBURGKREIS. Mit tat-
kräftiger Unterstützung der 
ehrenamtlichen Betreuer der 
Naturschutzgebiete im Wart-
burgkreis erfolgte durch die 
untere Naturschutzbehörde 
eine Überprüfung der Be-
schilderungen. Dabei wurde 
festgestellt, dass in vielen 
Naturschutzgebieten die Be-
schilderung mit der Zeit un-
vollständig bzw. unzureichend 
erkennbar war. Teilweise liegt 
die Ausweisung und Ausschil-
derung Jahrzehnte zurück.  In 
einem ersten Schritt werden 
so mit finanzieller Unterstüt-
zung durch das Land Thürin-
gen im Jahr 2020 ca. 100 
Schilder neu angebracht.
Nach dem Thüringer Natur-
schutzgesetz sind geschützte 
Teile von Natur und Land-
schaft mittels amtlicher Schil-
der durch die Untere Natur-
schutzbehörde kenntlich zu 
machen. Dabei obliegt die 

gesamte Organisation, ange-
fangen mit der Ermittlung des 
Bedarfs über die Auswahl der 
Standorte und das Einholen 
der Angebote bis zur abge-
stimmten Aufstellung der Be-
hörde. Die Kennzeichnung ist 
jedoch nicht Voraussetzung für 
die Gültigkeit der jeweiligen 
Verordnung zum Schutzgebiet.
Auf der Internetseite des Thü-
ringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 
kann man die Schutzgebie-
te in Thüringen und auch 
im Wartburgkreis auf einer 
Schutzgebietskarte einsehen. 
Das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz erarbeitet aktuell 
eine „Konzeption für ein Qua-
litätssicherungssystem für 
Schutzgebiete in Thüringen“. 
Zustand, Entwicklung, Pflege, 
Bewirtschaftung, Überwa-
chung und Betreuung sollen 
so in den einzelnen Schutz-

gebieten künftig bewertet 
werden können. Nach einer 
ersten Auswertung erhobener 
Daten besteht auch ein un-
mittelbarer Zusammenhang 
zwischen einer ordnungsge-
mäßen Kennzeichnung und 
der Anzahl von Verstößen 
gegen Schutzvorschriften. In 
gut ausgeschilderten Natur-
schutzgebieten wurden weni-
ger Verstöße gegen Schutz-
vorschriften registriert. 
Neben der vorgeschriebenen 
Kennzeichnung der Schutzge-
biete wurden in vielen Gebie-
ten, zur Förderung der Akzep-
tanz, auch Informationstafeln 
angebracht. Diese werden zum 
großen Teil durch den Land-
kreis finanziert, durch akti-
ve Naturschutzverbände vor 
Ort entworfen und enthalten 
Angaben zu vorkommenden 
Arten sowie weitere Informa-
tionen über die Besonderheit 
des Gebietes. 

Naturschutzgebiete haben ei-
nen Flächenanteil von nur ca. 
5 % im Wartburgkreis, sind 
aber für viele bedrohte Tiere 
und Pflanzen letzte Rückzugs-
orte. Jeder Besucher dieser 
Gebiete kann durch verständ-
nisvolles Verhalten mithel-
fen, dass sich diese auch in 
Zukunft möglichst ungestört 
entwickeln können.
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Tabuthema: Häusliche Gewalt gegen Männer
BAD SALZUNGEN. Am 3. No-
vember ist Weltmännertag 
- ein Aktionstag zur Männer-
gesundheit, der seit dem Jahr 
2000 jährlich stattfindet und 
das Bewusstsein der Männer 
für ihre eigene Gesundheit 
und Psyche erhöhen soll.
Diesen Tag nimmt die Gleich-
stellungsbeauftragte des 
Wartburgkreises, Petra Leh-
mann, zum Anlass, um auf 
ein Tabuthema aufmerksam 
zu machen: Häusliche Gewalt 
gegen Männer!
In den meisten Fällen richtet 
sich häusliche Gewalt gegen 
Frauen und Kinder. Dort wird 
die Dunkelziffer von Exper-
ten generell als hoch einge-
schätzt. Doch auch Männer 
können häusliche Gewalt und 
Missbrauch erleiden. Denn 
Gewalt hat viele Facetten.
Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern haben für von Gewalt be-
troffene Männer ein deutsch-
landweit bislang einmaliges 
Hilfetelefon eingerichtet. 
Wie die beiden zuständigen 

Landesministerien mitteilten, 
können sich unter der kos-
tenfreien Rufnummer (0800) 
1239900 ab sofort Männer 
melden, die beispielsweise 
von häuslicher und sexua-
lisierter Gewalt bis hin zu 
Stalking oder Zwangsheirat 
betroffen sind. Neben dem 
„Hilfetelefon Gewalt an Män-
nern“ gibt es zusätzlich unter 
www.maennerhilfetelefon.de 
auch ein digitales Beratungs-
angebot für Betroffene.
Genauso wie die Länder ge-
meinsam Gewalt gegen Frau-

en bekämpfen, soll das Hil-
fetelefon den Anstoß für 
die Bekämpfung von Gewalt 
gegen Männer geben. Mit ei-
ner intensivierten länderüber-
greifenden Zusammenarbeit 
könnten solche tabuisierten 
Themen konsequent in der 
Gesellschaft platziert werden.
Zahlen des Bundeskriminal-
amtes untermauern die Not-
wendigkeit, 2018 lag der 
Anteil männlicher Opfer im 
Bereich Partnerschaftsgewalt 
bei 18,7 Prozent (2017: 17,9 
Prozent).

In Thüringen finden von Ge-
walt betroffene Männer Hilfe 
bei der Institution Projekt 
A4. Das Projekt A4 ist Partner 
im Netzwerk gegen häusliche 
Gewalt im Wartburgkreis. Das 
Netzwerk trifft sich regelmä-
ßig, um gemeinsam häusliche 
Gewalt zu bekämpfen.

Projekt A4 - Männerberatung 
für Betroffene von Bezie-
hungsgewalt und Stalking

Kontakt:
Mobil:
+49 (0) 151 - 288 156 18
E-Mail: beratung@maenner-
beratung-thueringen.de

Hilfe erhalten Sie auch bei der 
Gleichstellungsbeauftragten 
im Wartburgkreis unter: www.
wartburgkreis.de//Leben-
im-Wartburgkreis//Gesell-
schaft//Gleichstellung
E-Mail: gleichstellung@
wartburgkreis.de, 
Telefon: 03695 615108.

Service

Blutspendetermine
DRK-Kreisverbandes Bad Salzungen e.V.

Di 03.11.2020 16:00 - 19:30 Bad Salzungen, Dr. Sulzberger Gymnasium H II
Mi 04.11.2020 16:00 - 19:30 Frauensee, Feuerwehr
Fr 06.11.2020 17:00 - 20:00 Vacha, „Kellerhaus“
Do 12.11.2020 15:00 - 19:30 Bad Salzungen/OT Kloster, Dorfgemeinschaftshaus

DRK-Kreisverbandes Eisenach e.V.
Mi 04.11.2020 16.00 - 19.00 Eisenach, Jakobschule, Karl-Marx-Straße 10
Di 10.11.2020 16.30 - 20.00 Klubhaus, Bahnhofstraße 1 in 99842 Ruhla

Blutspendetermine des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl
Mi 04.11.2020 17:00 - 19:30 Wenigenlupnitz, Vereinsheim SG Nessetal, Neue Str.
Do 05.11.2020 16:00 - 20:00 Geisa, Gaststätte „Geisschänke“, An der Geis 27
Fr 06.11.2020 17:00 - 19:30 Wiesenthal, KiGa „Wiesenthaler Strolche“, Pfarrgasse 39
Fr 06.11.2020 17:00 - 19:30 Wölferbütt, Vereinsraum Landfrauen, August-Herbart-Str.15
Sa 07.11.2020 10:00 - 12:30 Bad Salzungen, VS Begegnungsstätte, Untere Beete 6-8
Mo 09.11.2020 16:30 - 19:30 Dippach, Dorfgemeinschaftshaus, Schloßplatz 6
Di 10.11.2020 16:30 - 19:30 Gumpelstadt, „Kulturscheune“, Hauptstr. 61
Di 10.11.2020 16:30 - 19:30 Oberellen, Bürgerbegegnungsstätte, Friedensteinstr. 44
Mi 11.11.2020 16:30 - 19:30 Bermbach/Rhön, Dorfgemeinschaftshaus, Mühlgasse 9
Do 12.11.2020 16:30 - 19:30 Ruhla, NEU! Aula, Bermbachtal 25
Fr 13.11.2020 17:00 - 19:30 Zella, Gasthaus „Schäfer“, Goethestr. 12
Mo 16.11.2020 16:00 - 19:00 Bad Salzungen, Volkssolidarität, Werner-Lamberz-Str. 1
Di 17.11.2020 17:00 - 19:30 Marksuhl, Schlossparkschule, Goethestr. 14
Mi 18.11.2020 16:00 - 20:00 Dermbach, AUSWEICH! Schlosshalle, Geisaer Str. 16
Do 19.11.2020 16:30 - 19:00 Lauchröden, Dorfgemeinschaftshaus, Eisenacher Str. 4
Fr 20.11.2020 17:00 - 20:00 Dorndorf, Gemeindeamt, Bahnhofstr. 11
Fr 20.11.2020 17:00 - 20:00 Übelroda, Dorfgemeinschaftshaus, Kaltenborner Str. 3a
Mo 23.11.2020 16:30 - 19:30 Dankmarshausen, Bürgerhaus, Schulhof 3
Di 24.11.2020 16:00 - 19:00 Bad Liebenstein, Regelschule, Heinrich-Mann-Str. 32
Di 24.11.2020 13:30 - 16:00 Bad Salzungen, Klinikum, 2.OG Raum 2, Lindigallee 3
Mi 25.11.2020 16:30 - 19:00 Creuzburg, Ausweich! Bürgerhaus Klostergarten Saal, Klosterstr. 34
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Die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages ist 
ebenfalls auf der Homepage des Wartburgkreises unter http://
www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentliche-bekannt-
machungen/ zu finden.

Bad Salzungen, 20.10.2020

gez. Krebs
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Kreisausschusssitzung am  
2. November 2020
Die 12. Sitzung des Kreisausschusses findet am Montag, dem 
02.11.2020 um 16:00 Uhr im Landratsamt Wartburgkreis, Erz-
berger Allee 14 in Bad Salzungen, Sitzungssaal im 1. Oberge-
schoss statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

I. Öffentlicher Teil
A Vorlagen zur abschließenden Behandlung durch den 
Kreisausschuss

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der Kreisausschusssitzung 

vom 21.09.2020
3. Zweckvereinbarung über die bereichsübergreifende Zu-

sammenarbeit nach dem Thüringer Rettungsdienstgesetz 
(ThürRettG) mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen

4. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
21100.95380 - Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort - in 
Höhe von 70.000 €

5. Außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
21100.95900 - Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kie-
selbach - in Höhe von 70.000 €

6. Anfragen und Mitteilungen
B Vorbereitung der Kreistagssitzung

7. Entlastung des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse 
für das Geschäftsjahr 2019

8. Feststellung der Jahresrechnung 2019 des Wartburgkreises
9. Entlastung des Landrates und der Beigeordneten für das 

Haushaltsjahr 2019
10. 3. Änderung der Gebührensatzung zur Erhebung von Ver-

waltungsgebühren für die örtliche Rechnungsprüfung
11. Entsendung eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes in die 

Klinikum Bad Salzungen GmbH
12. SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis 

mbH; Änderung des Gesellschaftsvertrages zur Umwand-
lung der ABS GmbH in die SDW GmbH

13. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
03500.94600 - Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 
72-74 - in Höhe von 292.200 €

14. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
22500.94190 - Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl - in 
Höhe von 350.000 €

15. Überplanmäßige Ausgaben in den Haushaltsstellen 
41192.74220 - Leistungen nach § 65 SGB XII - i. H. v. 
100.000 €, 41193.74220 - Leistungen nach § 65 SGB XII 
- i. H. v. 310.000 € und 41194.74220 - Leistungen nach § 
65 SGB XII - i.H.v. 240.000 €

Öffentliche Bekanntmachung
Kreistagssitzung am 3. November 2020
Die 10. Sitzung des Kreistages findet am Dienstag, dem 
03.11.2020 um 16:00 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle 
Barchfeld, Am Sportplatz 4 statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der Kreistagssitzung vom 

22.09.2020
3. Information des Konzernbevollmächtigten der Deutschen 

Telekom für Hessen/Thüringen zum Breitbandausbau im 
Wartburgkreis

4. Entlastung des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse 
für das Geschäftsjahr 2019

5. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes des Wartburgkreises einschließlich Anla-
gen für das Haushaltsjahr 2021

6. Feststellung der Jahresrechnung 2019 des Wartburgkreises
7. Entlastung des Landrates und der Beigeordneten für das 

Haushaltsjahr 2019
8. 3. Änderung der Gebührensatzung zur Erhebung von Ver-

waltungsgebühren für die örtliche Rechnungsprüfung
9. Entsendung eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes in die 

Klinikum Bad Salzungen GmbH
10. SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis 

mbH; Änderung des Gesellschaftsvertrages zur Umwand-
lung der ABS GmbH in die SDW GmbH

11. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
03500.94600 - Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 
72-74 - in Höhe von 292.200 €

12. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
22500.94190 - Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl - in 
Höhe von 350.000 €

13. Überplanmäßige Ausgaben in den Haushaltsstellen 
41192.74220 - Leistungen nach § 65 SGB XII - i. H. v. 
100.000 €, 41193.74220 - Leistungen nach § 65 SGB XII 
- i. H. v. 310.000 € und 41194.74220 - Leistungen nach § 
65 SGB XII - i.H.v. 240.000 €

14. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
41505.74514 - Leistungen der Grundsicherung iE (Einglie-
derungsheime) - in Höhe von 175.000 €

15. Antrag betr. Anpassung des Kommunalen Finanzausglei-
ches in Thüringen und Stärkung der Selbstverwaltung

16. Antrag betr. Änderung der Satzung zur Gewährung von 
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten und eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen, die im Zuständig-
keitsbereich des Wartburgkreises ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden

17. Antrag betr. investive Förderung für Jugendeinrichtungen 
der Kommunen im Wartburgkreis

18. Mitteilungen des Landrates und anschließende Aussprache
19. Fragestunde

Zutritt für Besucher erfolgt nur unter Einhaltung der bestehen-
den Hygienevorschriften.

Die aktuellen Öffentlichen Ausschreibungen des Wartburgkreises sind auf der Homepage 
des Wartburgkreises unter http://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/ausschreibungen/ veröffentlicht.

Amtsblatt
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Öffentliche Bekanntmachung
Jahresrechnung 2017
Gemäß § 82 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i.V.m. § 114 
ThürKO wurde die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 
für den Wartburgkreis durch das Rechnungsprüfungsamt ge-
prüft.

In der Sitzung des Kreistages am 22.09.2020 erfolgte die Fest-
stellung der Jahresrechnung 2017 (Beschlussnr.: KT 0176/2020) 
und die Entlastung des Landrates und der Beigeordneten (Be-
schlussnr.: KT 0177/2020).

Die Jahresrechnung mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes mit den Beschlüssen zur Feststel-
lung der Jahresrechnung und der Entlastung des Landrates und 
der Beigeordneten liegen zur Einsichtnahme vom 27. Oktober 
bis zum 10. November 2020 im Landratsamt Wartburgkreis, Erz-
berger Allee 14, Zimmer 230, 36433 Bad Salzungen zu folgen-
den Zeiten öffentlich aus:
Montag - Mittwoch: von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag: von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.

Gemäß § 80 Abs. 4 S. 1 ThürKO i.V.m. § 114 ThürKO wird die 
Jahresrechnung bis zur Feststellung der folgenden Jahresrech-
nung zur Einsichtnahme, unter oben angegebener Adresse, zur 
Verfügung gehalten.

Die öffentliche Bekanntmachung der Jahresrechnung ist eben-
falls auf der Homepage des Wartburgkreises unter http://www.
wartburgkreis.de/neuigkeiten/ihr-landratsamt/oeffentliche-
bekanntmachungen zu finden.

Bad Salzungen, den 15.10.2020

gez. Krebs
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Jahresrechnung 2018
Gemäß § 82 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) wurde die 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 für den Wartburg-
kreis durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

In der Sitzung des Kreistages am 22.09.2020 erfolgte die Fest-
stellung der Jahresrechnung 2018 (Beschlussnr.: KT 0178/2020) 
und die Entlastung des Landrates und der Beigeordneten (Be-
schlussnr.: KT 0179/2020).

Die Jahresrechnung mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes mit den Beschlüssen zur Feststel-
lung der Jahresrechnung und der Entlastung des Landrates und 
der Beigeordneten liegen zur Einsichtnahme vom 27. Oktober 
bis zum 10. November 2020 im Landratsamt Wartburgkreis, Erz-
berger Allee 14, Zimmer 230, 36433 Bad Salzungen zu folgen-
den Zeiten öffentlich aus:
Montag - Mittwoch: von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag: von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.

Gemäß § 80 Abs. 4 S. 1 ThürKO i.V.m. § 114 ThürKO wird die 
Jahresrechnung bis zur Feststellung der folgenden Jahresrech-
nung zur Einsichtnahme, unter oben angegebener Adresse, zur 
Verfügung gehalten.

16. Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 
41505.74514 - Leistungen der Grundsicherung iE (Einglie-
derungsheime) - in Höhe von 175.000 €

17. Antrag betr. Anpassung des Kommunalen Finanzausglei-
ches in Thüringen und Stärkung der Selbstverwaltung

18. Antrag betr. Änderung der Satzung zur Gewährung von 
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten und eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen, die im Zuständig-
keitsbereich des Wartburgkreises ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden

19. Antrag betr. investive Förderung für Jugendeinrichtungen 
der Kommunen im Wartburgkreis

20. Anfragen und Mitteilungen

II. Nichtöffentlicher Teil

Zutritt für Besucher erfolgt nur unter Einhaltung der bestehen-
den Hygienevorschriften.

Die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Kreisausschus-
ses ist ebenfalls auf der Homepage des Wartburgkreises unter 
http://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentliche-be-
kanntmachungen/ zu finden.

Bad Salzungen, 20.10.2020

gez. Krebs
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Jugendhilfeausschusssitzung  
am 18. November 2020
Die 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Wartburgkreises 
findet am Mittwoch, dem 18.11.2020 um 16:00 Uhr im Land-
ratsamt Wartburgkreis, Erzberger Allee 14 in Bad Salzungen, 
Sitzungssaal im 1. Obergeschoss statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Schließung des Protokolls der 6. Sitzung des Jugendhilfe-

ausschusses
3. Bestätigung, Ergänzung, Abänderung der Tagesordnung
4. Bericht der Verwaltung
5. Anfragen / Information
6. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haus-

haltsplanes 2021 für das Jugendamt zur Empfehlung an den 
Kreistag

7. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung des Wart-
burgkreises zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kinder-
tagespflege

8. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der 
Kriterien zur Bewertung der Anträge der kommunalen Trä-
ger zur Förderung aus dem Investitionsprogramm „Kinder-
betreuungsfinanzierung“ 2020 bis 2021 (Beschluss JuHi 
0193/2020)

Zutritt für Besucher erfolgt nur unter Einhaltung der bestehen-
den Hygienevorschriften.

Die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses ist ebenfalls auf der Homepage des Wartburgkreises 
unter http://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/öffentli-
che-bekanntmachungen/ zu finden.

Bad Salzungen, 20.10.2020

gez. Martin Müller
Ausschussvorsitzender
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Öffentliche Bekanntmachung
Anmeldung der Kinder zur Einschulung  
für das Schuljahr 2021/2022
Gemäß § 18 in Verbindung mit § 23 des Thüringer Schulgeset-
zes sind alle Kinder, die im Zeitraum vom 1. August 2014 bis 
1. August 2015 geboren wurden, von ihren Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten für das Schuljahr 2021/2022 an der jeweils 
zuständigen Grund- bzw. Förderschule anzumelden.
Zur Anmeldung ist die Geburtsurkunde oder das Familienstamm-
buch vorzulegen.
Sofern von einzelnen Schulen nicht andere Termine öffentlich 
bekanntgegeben werden, sind die folgenden Termine für die An-
meldung vorgesehen:

Donnerstag, den 10.12.2020
Dienstag, den 15.12.2020
Donnerstag, den 17.12.2020
Hinweis:
Die ab dem Schuljahr 2021/2022 geltenden Schulbezirke in der 
Stadt Bad Salzungen sind der nachfolgenden Aufstellung zu 
entnehmen.

Diese öffentliche Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Home-
page des Wartburgkreises unter www.wartburgkreis.de/ihr-land-
ratsamt/oeffentliche-bekannmachungen/ zu finden.

gez. Krebs
Landrat

Einzugsbereich der Burgseeschule,  
Staatliche Grundschule Bad Salzungen, 
Schulnummer 11185, Hübscher Graben 18, 
Bad Salzungen, Tel.-Nr. 03695/606143

Straßen der Stadt Bad Sal-
zungen:

Ahornweg
Akazienweg
Am Galgenberg
Am Haad
Am Mühlberg
Am Park
Am Schanzbaum
Am Schwimmbad
Am See
Am Solbad
Am Sonnenhügel
Am Stadion/ 
schuls.,Ri. See
An den Gradierhäusern
August-Bebel-Straße 1-39, 
41-59
An der Armbach
An der Schanzhohle
Andreasstraße
Auenweg
Bäckersgasse
Bahnhofstraße
Baumschulenweg
Bergblick
Braugasse
Burgseestraße
Büßergasse
Drei-Eichen-Weg
Ebereschenweg
Eichendorffstraße

Eichenweg
Entleich
Erzberger Allee
Feodorenstraße
Fichtenweg
Franckestraße
Friedrich-Eckardt-Straße
Friedrich-Engels-Straße (nicht 
11, 13, 15)
Gartenstraße
Graben
Große Stedte
Grundecke
Grundhof
Grundweg
Halber Mond
Heinrich-Mann-Straße (unge-
rade Hausnummern, gerade 
Hausnummern ab 28) Henne-
berger Ecke
Hertelstraße
Hintere Teichgasse
Hoffmannstraße
Honigbach
Hübscher Graben
Hüthersrain
Kalkofenstraße
Kaltenborner Straße
Karl-Liebknecht-Straße
Kickelhahnsecke
Kirchplatz
Kurhausstraße
Krumme Hohle

Die öffentliche Bekanntmachung der Jahresrechnung ist eben-
falls auf der Homepage des Wartburgkreises unter http://www.
wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentliche-bekanntma-
chungen/ zu finden.

Bad Salzungen, den 15.10.2020

gez. Krebs
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Verordnung des Landratsamtes  

Wartburgkreis über das Offenhalten 
der Verkaufsstellen in der Stadt  
Bad Salzungen aus Anlass des  

Weihnachtsmarktes vom 19. Oktober 2020
Auf der Grundlage des § 10 Absatz 1 und 3 des Thüringer Laden-
öffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. 
S. 541), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2011 (GVBl. S. 540) werden aus besonderem Anlass zusätz-
liche Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen freigegeben.

§ 1
In der Kernstadt Bad Salzungen dürfen am Sonntag, den 
29.11.2020, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr aus An-
lass des Weihnachtsmarktes alle Verkaufsstellen geöffnet sein.

Der Kernstadtbereich wird durch folgende Straßen eingegrenzt.

- Bahnhofstraße
- Leimbacher Straße bis Einmündung Clara-Zetkin-Straße 

(einschl. der angrenzenden Geschäfte)
- Clara-Zetkin-Straße (einschl. Passage an den Beeten)
- bis Einmündung Otto-Grotewohl-Straße
- Otto-Grotewohl-Straße bis Langenfelder Straße
- Langenfelder Straße bis Einmündung Andreasstraße
- Erzberger Allee
- Am Stadion
- Friedrich-Engels-Straße von Ecke Am Stadion bis Seesrain
- Hübscher Graben
- Lindentor
- Vordere Teichgasse
- Am Flößrasen bis Bahnhofstraße

Die Sonntagsöffnung betrifft die Geschäfte in dem eingegrenz-
ten Gebiet.

§ 2
Die Inanspruchnahme der zusätzlichen Öffnungszeiten innerhalb 
des v. g. Zeitraumes, ist von den Geschäftsinhabern der Ver-
kaufsstellen durch Aushang an der Außenseite oder am Eingang 
zu ihrer Betriebsstätte deutlich sichtbar bekannt zu geben.

§ 3
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswid-
rigkeiten im Sinne von § 14 Thüringer Ladenöffnungsgesetz.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Die Rechtsverordnung kann auf der Webseite http://www.wart-
burgkreis.de/ihr-landratsamt/ unter der Rubrik: Öffentliche Be-
kanntmachungen eingesehen werden.

Bad Salzungen, den 19. Oktober 2020

gez. Krebs
Landrat
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Langenfelder 
Straße (ungerade Hausnummern)
Langenfelder Straße 4 und 8
Leimbacher Straße (bis zur Kaltwalzwerk-
kreuzung)
Lindentor
Lindenweg
Markt
Mathilde-Wurm-Straße
Michaelisstraße
Mittelweg
Mozartstraße (zw. August-Bebel-Straße 
und Heinrich-Mann-Straße)
Mühlenstraße
Müllerstraße
Nappenplatz
Nappenrain
Nelkenweg
Niederborn
Obere Husengasse
Pestalozzistraße

Platanenweg
Pleßstraße
Ratsstraße
Rhönstraße
Riemensborngasse
Rosenweg
R.-Luxemburg-Str.
R.-Breitscheid-Str.
Sandweg
Schneidmühle
Schulhof
Schulstraße
Seerain
Seesgasse
Seespforte
Siedlung
Silge
Sophienstraße
Stadtblick
Stadtgartenstraße
Steinweg

Sulzberger Straße
Tannenweg
Unter den Linden
Untere Husengasse
Voigtsstraße
Vordere Teichgasse
Wagnerstraße
Weinberg
Werrastraße
Wolfshecke
Wuckestraße
Zum langen Maß
Zum Seeberg

sowie gegebenenfalls neu entstehende 
Straßen dieses Stadtgebietes

Ortsteil Hohleborn
Ortsteil Langenfeld
Ortsteil Oberrohn
Ortsteil Unterrohn

Einzugsbereich der Parkschule, Staatliche Grundschule Bad Salzungen,  
Schulnummer: 11246, Straße der Einheit 133, Bad Salzungen, Tel.-Nr. 03695/86234

Straßen der Stadt Bad Salzungen:

Albert-Schweitzer-Straße
Am Haferteich
Am Pfitzbach
Am Stadion (schulseitig)
Am Stieg
An den Eichäckern
August-Bebel-Straße (linke Seite ab Nr. 
61/ rechte Seite ab Nr. 40)
Birkenweg
Buchenseestraße
Dammberg
Dr.-Salvador-Allende–Straße
Feldstraße
Fliederweg

Friedrich-Ebert-Hof
Friedrich-Engels-Straße 11, 13, 15
Fritz-Wagner-Straße
Geschwister-Scholl–Straße
Heinrich-Mann-Straße (gerade Hausnum-
mern bis 26)
Heinrich-Heine-Straße
Hermannstraße
Jasminweg
Kastanienallee
Magnus-Poser-Straße
Martin-Luther-Straße
Mozartstraße (zwischen Heinrich-Heine-
Straße und Heinrich-Mann-Straße)
Mühlweg
Neubauernstraße

Obere Mühle
Obersorghof
Ostgasse
Paul-Hildebrandt-Straße
Querstraße
Sorghofstraße
Straße der Einheit
Untersorghof
Werner-Lamberz-Straße
Wielandplatz
Wildbrechtrodaer Straße
Xylanderstraße

sowie gegebenenfalls neu entstehende 
Straßen dieses Gebietes

Stadtteil Kaltenborn
Stadtteil Kloster

Einzugsbereich der Grundschule „An den Beeten“ Staatliche Grundschule  
Bad Salzungen, Schulnummer:11202), Clara-Zetkin-Straße 8, Bad Salzungen,  
Tel.-Nr. 03695/605118

Straßen der Stadt Bad Salzungen:

Am Lindig
Ammerweg
Bergweg
Clara-Zetkin-Straße
Fasanenweg
Hans-Beimler-Weg
Hersfelder Straße
Höhenweg
Jacob-Wolfarth-Straße

Käthe-Kollwitz-Straße
Kopernikusstraße
Keplerstraße
Langenfelder Straße (gerade Hausnum-
mern, nicht 4 und 8)
Leimbacher Straße (ab Kaltwalzwerkkreu-
zung)
Lindigallee
Otto-Grotewohl-Straße
Sternenweg

Storchenweg
Th.-Neubauer-Straße
Untere Beete
Willi-Steitz-Straße
Zeisigweg
Zellerodaer Weg

sowie gegebenenfalls neu entstehende 
Straßen dieses Stadtgebietes

Gemeinde Leimbach
mit Ortsteil Kaiseroda



Amtlicher Teil - 27. Oktober 2020 - Ausgabe 12/2020 Seite - 14 -

ses gemäß § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gemacht. Sie ist nicht 
selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). Diese Feststellung 
wurde gemäß § 7 Abs. 6 S. 1 UVPG zügig getroffen.
Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Be-
stimmungen des Thüringer Umweltinformationsgesetzes (Thü-
rUIG) vom 10. Oktober 2006 (GVBl. S. 513), zuletzt geändert 
mit Gesetz vom 28. Juni 2017 (GVBl. S. 158) im Landratsamt 
Wartburgkreis, Umweltamt, Andreasstraße 11, 36433 Bad Sal-
zungen zugänglich.

Die öffentliche Bekanntmachung finden Sie ebenfalls auf der 
Homepage des Wartburgkreises unter http://www.wartburg-
kreis.de/ihr-landratsamt/öffentliche-bekanntmachungen/.

Bad Salzungen, den 20.10.2020

gez. Krebs
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach 
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) für die Entnahme von  
Grundwasser
Die Gemeindewerke Gerstungen beantragten bei der Unteren 
Wasserbehörde des Landratsamtes Wartburgkreis am 06. August 
2020 die Entnahme von Grundwasser aus dem Bohrbrunnen Hy 
Förtha 01/20.
Mit den in den Planungsunterlagen dargelegten Maßnahmen zur 
Entnahme des Wassers erfolgt eine Benutzung des Gewässers. 
Das Vorhaben ist wasserrechtlich gemäß §§ 8 und 9 des Geset-
zes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
- WHG) vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408), i. V. m. § 
15 des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) vom 11. Juni 2020 
(GVBI. S. 277, 285) zu behandeln. Danach bedarf die Entnahme 
von Grundwasser zur Nutzung als Trinkwasser eine wasserrecht-
liche Erlaubnis durch die zuständige Behörde.
Zur Feststellung der UVP-Pflicht war für die beabsichtigte Ent-
nahme des Grundwassers nach §§ 5 und 7 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) i. V. m. der Anlage 1 Nr. 13.3.3 eine standort-
bezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Dabei war 
unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufge-
führten Kriterien zu prüfen, ob durch das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf Schutzgüter zu erwarten sind.
Die standortbezogene Vorprüfung ist als überschlägige Prüfung 
in zwei Stufen entsprechend § 7 Abs. 2 S. 2 UVPG durchzu-
führen. In der ersten Stufe werden die besonderen örtlichen 
Gegebenheiten gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 UVPG i. V. m. Anlage 3 
Nr. 2. 3 UVPG geprüft. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, 
dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die 
Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, welche die 
besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen und nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung 
zu berücksichtigen wären (§ 7 Abs. 2 S. 5 UVPG). Die UVP-
Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der 
zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann.
Im Bereich des Bohrbrunnens befinden sich nach Anlage 3 Nr. 
2.3. UVPG belastbare Schutzgüter. Der Brunnen Hy Förtha 01/20 
liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III, festgesetzt mit 
Beschluss des Kreistages Eisenach vom 18.03.1976. Entspre-
chend der Beschreibung zum Vorhaben und der allgemeinen 
Festlegungen in dem Schutzgebiet wird davon ausgegangen, 
dass keine Verbote betroffen sind. Heilquellenschutzgebiete und 
Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen. Lärm- und Luft-
emissionen sowie Schadstoffeinträge in die Schutzgüter Wasser 
und Boden sind nicht relevant. Darüber hinaus werden die Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch die geplante Maßnahme nicht beeinträchtigt. Ein natur-
schutzrechtlicher Eingriffstatbestand liegt nicht vor. Durch die 
Grundwasserentnahme wird mit keinen ökologisch nachteiligen 
Auswirkungen auf das ständig nutzbare Grundwasserdargebot 
im Vorhabensgebiet gerechnet. Seitens des Gesundheitsamtes 
bestehen ebenfalls keine grundsätzlichen Bedenken.
Die überschlägige Prüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG hat ergeben, 
dass das Neuvorhaben keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen auf die Schutzgüter des § 2 Abs. 1 UVPG hat. Eine 
UVP-Pflicht besteht somit nach § 5 Abs. 1 UVPG nicht. Diese 
Feststellung wird im Kreisjournal - Amtsblatt des Wartburgkrei-

Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis - 
Stadt Eisenach (AZV)

Öffentliche Stellenausschreibung
Der Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis - Stadt Eise-
nach (AZV) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
nimmt die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers (örE) für die Stadt Eisenach und den Wartburgkreis wahr.
Der Zweckverband wird als Eigenbetrieb geführt.

Zum 01.03.2021 ist die Stelle

Geschäftsleiter/Werkleiter (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Sie erwartet schwerpunktmäßig folgendes Aufgabengebiet:
• Zielgerichtete Wahrnehmung der unternehmerischen Gesamt-

verantwortung durch eine zukunftsorientierte und nachhal-
tige Steuerung und Weiterentwicklung des Zweckverbandes

• Effiziente Führung des Personalbestandes des Zweckver-
bandes (20 Beschäftigte) einschließlich einer nachhalti-
gen Personalentwicklung

• Gestaltung einer engen Zusammenarbeit mit den Verwal-
tungen der Verbandsmitglieder und deren Organe

• Pflege und Ausbau der Kontakte und Beziehungen zu 
Kunden und Vertragspartnern

• Überwachung der Geschäftsabläufe im Zweckverband, 
insbesondere bezüglich der kaufmännischen Planung und 
Steuerung, der Gebührenkalkulation und der steuerlichen 
Sachverhalte

• Verantwortliche Vorbereitung von Sitzungen der Ver-
bandsgremien (Werk- und Verbandsausschuss, Verbands-
versammlung), Teilnahme an den Sitzungen mit Re-
derecht und Vorbereitung der Beschlussvorlagen sowie 
deren Umsetzung

• Wahrnehmung der Aufgaben des Gesellschafters in 2 Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung (Im Bedarfsfall Bereit-
schaft zur nebenamtlichen Tätigkeit als Geschäftsführer*in 
in den Gesellschaften mit Beteiligung des AZV)

• Wahrnehmung der Aufgaben des Zweckverbandes bezüg-
lich Abstimmungen mit den Behörden des Landes, des 
Bundes und der Verbände und Außenvertretung in Ange-
legenheiten des Zweckverbandes

• Vertretung des Zweckverbandes in gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Verfahren

• Führen von Vertragsverhandlungen und Abschluss von 
Verträgen einschließlich Durchsetzung eines entspre-
chenden Vertragsmanagementsystems

• Durchsetzung eines zielgerichteten und langfristig an-
gelegten Risikomanagementsystems einschließlich Tax 
Compliance System (TAC) im Zweckverband
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• Leitung von anstehenden Veränderungen, wie die Anpas-
sung, Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe 
und der Geschäftsprozesse

• Aufbau und Gestaltung eines zukunftsfähigen IT-Systems 
mit einem modernen Datenmanagementsystem

• Gestaltung einer den Aufgaben und der Stellung des AZV 
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit

Was wir erwarten:
• ein abgeschlossener technischer, betriebswirtschaftlicher 

oder verwaltungswissenschaftlicher Hochschulabschluss 
(FH oder Univ.) oder ein anderer einschlägiger ingenieur-
wissenschaftlicher Studienabschluss

• kaufmännischer und technischer Sachverstand, der in der 
Abfallwirtschaft durch mehrjährige Berufs- und Führungs-
praxis gewonnen wurde

• Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des öffent-
lichen Rechts und der kaufmännischen Buchführung/Be-
triebswirtschaft

• Kenntnisse und Erfahrungen in der Personalführung
• ein hohes Maß an Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit, 

Organisationstalent, Verhandlungsgeschick, Eigenverant-
wortung und sozialer Kompetenz

• ein überdurchschnittliches Engagement und hohe Belast-
barkeit bei der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des 
Zweckverbandes

• die Fähigkeit zum innovativen, konzeptionellen und pra-
xisbezogenen Denken und Handeln

• vertiefte EDV-Kenntnisse
• Kenntnisse im Umgang mit ERP- und Datenmanagement-

systemen sind wünschenswert
• Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung (auch 

Bereitschaft zur Teilnahme an Wochenend- und Abend-
veranstaltungen)

• Führerschein der Klasse B (3) und Bereitschaft zur Nut-
zung des privaten Pkw für dienstliche Zwecke gegen Fahrt-
kostenerstattung durch den Arbeitgeber gemäß ThürRKG

Was wir bieten:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit 

(40 Wochenstunden)
• Bezahlung bis zur Entgeltgruppe 15 TVöD-V (VKA) (in Ab-

hängigkeit von der nachgewiesenen Qualifikation)
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung

Der AZV fördert die Gleichstellung aller Geschlechter (männ-
lich/weiblich/divers). Die Stelle ist für alle Geschlechter 
(m/w/d) gleichermaßen geeignet.

Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des 
Sozialgesetzbuches (SGB) IX schwerbehindert oder schwerbe-
hinderten Menschen gleichgestellt sind, werden bei gleicher 
Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Trümper (Tel. 
03695/673275) und in arbeitsrechtlichen Fragen Herr Flöter 
(Tel. 03695/615400) gern zur Verfügung.

Sollten Sie Interesse haben, dann bewerben Sie sich bis zum 
30. November 2020 vorzugsweise unter „Ihr Landratsamt“ 
– „Karriere im Landratsamt“ über die Homepage:

www.wartburgkreis.de
Alternativ können Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen auch senden an das:

Landratsamt Wartburgkreis
- Haupt- und Personalamt -

Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen

Postalisch übermittelte Unterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber (m/w/d) können nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewer-
bung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten 
Rückumschlag (DIN A 4) beifügen. Anderenfalls werden Ihre 
Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet.

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Im Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle

Sachbearbeiter Fahrerlaubniswesen (m/w/d)
in Vollzeit (40 Wochenstunden) zu besetzen.

Sie erwartet bei uns eine interessante und abwechslungs-
reiche Tätigkeit mit den Aufgabenschwerpunkten:
• Erteilung, Erweiterung und Verlängerung einer allgemei-

nen Fahrerlaubnis und einer Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beförderung

• Umtausch von Führerscheinen in EU-Führerscheine
• Ausstellung von Ersatzführerscheinen und internationa-

len Führerscheinen
• Erteilung einer Fahrerlaubnis aufgrund einer ausländi-

schen Fahrerlaubnis und einer Dienstfahrerlaubnis
• Ablehnung eines Antrages auf Erteilung, Erweiterung und 

Verlängerung einer Fahrerlaubnis und einer Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung

• Bearbeitung von Anfragen von Bürgern, Behörden und 
anderen Einrichtungen

• Maßnahmen zur Überprüfung der Kraftfahreignung
• Erstausstellung, Erneuerung und Ersatzausstellung von 

Fahrerkarten
• Prüfung von Nachweisen über die Berufskraftfahrerquali-

fikation und Eintragung in den Führerschein bzw. in die 
Fahrerbescheinigung

Wir erwarten von Ihnen:
• Laufbahnbefähigung für den mittleren nichttechnischen 

Verwaltungsdienst in der Kommunalverwaltung und der 
staatlichen allgemeinen Verwaltung (entsprechend § 9 
Abs. 2 Nr. 1 Thüringer Laufbahngesetz) oder erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachan-
gestellten (m/w/d) oder zum Rechtsanwalts- und/oder 
Notarfachangestellten (m/w/d) oder zum Steuerfachan-
gestellten (m/w/d) oder erfolgreicher Abschluss des Fort-
bildungslehrganges I

• Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung sind wün-
schenswert

• sachliches, überzeugendes und situationsgerechtes Auftreten
• selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit
• Kenntnisse in der Anwendung der Standardsoftware Word 

und Excel
• Führerschein der Klasse B (3) sowie Bereitschaft zur Nut-

zung des privaten Pkw für dienstliche Zwecke gegen Fahrt-
kostenerstattung durch den Arbeitgeber gemäß ThürRKG

Wir bieten Ihnen:
• ein zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristetes 

Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG mit der Option 
auf unbefristete Weiterbeschäftigung

• eine Stelle in Vollzeit (40 Wochenstunden)
• Bezahlung nach Entgeltgruppe E 6 TVöD-V (VKA)
• Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
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• betriebliches Gesundheitsmanagement
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten

Das Landratsamt Wartburgkreis fördert die Gleichstellung aller 
Geschlechter (männlich/ weiblich/ divers). Die Stelle ist für 
alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen geeignet.

Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des 
SGB IX schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt sind, werden bei gleicher Eignung und Befähi-
gung bevorzugt berücksichtigt.

Diese Stelle ist grundsätzlich für eine Teilzeitbeschäftigung 
geeignet. Geht eine entsprechende Bewerbung ein, wird ge-
prüft, ob dem Teilzeitwunsch im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen der Stelle, ge-
wünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.

Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Böhm-Fink (Tel. 
03695/615901) und in arbeitsrechtlichen Fragen Herr Penzler 
(Tel. 03695/615500) gern zur Verfügung.

Sollten Sie Interesse haben, dann bewerben Sie sich bis zum 
13. November 2020 vorzugsweise unter „Ihr Landratsamt“ 
- „Karriere im Landratsamt“ über unsere Homepage:

www.wartburgkreis.de
Alternativ können Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen auch senden an das:

Landratsamt Wartburgkreis
- Haupt- und Personalamt -

Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen

Postalisch übermittelte Unterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber (m/w/d) können nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewer-
bung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten 
Rückumschlag (DIN A 4) beifügen. Anderenfalls werden Ihre 
Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet.

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit

Wir erwarten von Ihnen:
• abgeschlossene Ausbildung zum Sozialarbeiter/-pädagogen 

(m/w/d) mit staatlicher Anerkennung
• mehrjährige Berufserfahrung in Leistungsfeldern der sozia-

len Hilfen und im Umgang mit behinderten Menschen sowie 
Kenntnisse in der Hilfeplanung im Rahmen des SGB IX (ein-
schließlich der damit verbundenen Sozial- und Verwaltungs-
rechtkenntnisse) wären wünschenswert

• sozialarbeiterische Beratungskompetenz, z. B. Empathiefä-
higkeit, Wissen über familiäre Dynamiken

• Fähigkeit, individuelle Problemlagen zu erkennen und geeig-
nete Lösungsstrategien selbständig zu entwickeln

• Teamfähigkeit und Fähigkeit zur kritischen Reflektion der ei-
genen Arbeit

• Kooperationsfähigkeit mit den Leistungserbringern und ande-
ren Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern

• persönliches Engagement sowie zeitliche und fallspezifische 
Flexibilität in der Aufgabenwahrnehmung

• wirtschaftliches Denken
• Bereitschaft zur ständigen fachspezifischen Weiterbildung 

und zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Aufgabengebietes
• Führerschein der Klasse B (3) sowie Bereitschaft zur Nutzung 

des privaten Pkw für dienstliche Zwecke

Wir bieten Ihnen:
• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis für 2 Jahre mit der 

Option auf unbefristete Weiterbeschäftigung
• im ersten Beschäftigungsjahr eine Vollzeitbeschäftigung 

(40 Wochenstunden) und ab dem zweiten Jahr eine Be-
schäftigung mit mindestens 30 Wochenstunden

• Bezahlung nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD-V (VKA)
• Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• familienfreundliche Arbeitszeiten

Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich auch bereits im ersten 
Beschäftigungsjahr möglich. Geht eine entsprechende Bewerbung 
ein, wird geprüft, ob dem Teilzeitwunsch im Rahmen der dienst-
lichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen der Stelle, ge-
wünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.

Das Landratsamt Wartburgkreis fördert die Gleichstellung aller 
Geschlechter (männlich/ weiblich/ divers). Die Stelle ist für alle 
Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen geeignet.

Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des SGB IX 
schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
sind, werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Für fachliche Fragen steht Ihnen Frau Recknagel (Tel. 
03695/617000) und in arbeitsrechtlichen Fragen Herr Penzler (Tel. 
03695/615500) gern zur Verfügung.

Sollten Sie Interesse haben, dann bewerben Sie sich bis zum 16. 
November 2020 vorzugsweise unter „Ihr Landratsamt“ - „Karri-
ere im Landratsamt“ über unsere Homepage

www.wartburgkreis.de
Alternativ können Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
auch senden an das:

Landratsamt Wartburgkreis
- Haupt- und Personalamt -

Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen

Postalisch übermittelte Unterlagen nicht berücksichtigter Bewer-
ber (m/w/d) können nach Abschluss des Auswahlverfahrens nur 
zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewerbung einen ausrei-
chend frankierten und an Sie adressierten Rückumschlag (DIN A 
4) beifügen. Anderenfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß 
vernichtet.

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Stelle

Fallmanager (m/w/d) im Sozialamt
zu besetzen.

Sie erwartet bei uns eine interessante und abwechslungs-
reiche Tätigkeit mit den Aufgabenschwerpunkten:
• Erarbeitung und Erstellung von Teilhabeplänen in der Ein-

gliederungshilfe nach §§ 19 ff Sozialgesetzbuch (SGB) IX 
und Gesamtplänen nach dem 7. Kapitel im Teil 2 des SGB 
IX sowie bei der Gewährung sozialer Leistungen nach dem 
SGB XII (insbesondere in Fällen der Hilfe zur Pflege)
• Durchführung von Erstgesprächen mit und Beratung 

von Betroffenen
• Durchführung von Hausbesuchen und Erstellung von 

Sozialanamnesen und individueller Bedarfsanalysen
• Erstellung und Fortschreibung individueller Zielver-

einbarungen und Hilfepläne mittels ITP (Integrierte 
Teilhabeplanung) mit Betroffenen, deren Betreuern 
und den Leistungserbringern

• Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen mit den 
Leistungserbringern

• Steuerung des Hilfeprozesses in Zusammenarbeit mit Ärz-
ten, Betreuern, Maßnahmeträgern und Netzwerkpartnern

• Kontrolle der Einhaltung der Zielvereinbarungen und Hil-
fepläne



Ausgabe 12/2020 - 27. Oktober 2020 - Amtlicher Teil Seite - 17 -

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

In der Zentralen Leitstelle mit Sitz in Eisenach 
wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

ein Disponent (m/w/d)
gesucht.

Der Wartburgkreis betreibt zur Erfüllung seiner Aufgaben im 
Rettungsdienst, im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und 
im Katastrophenschutz für die Region des Landkreises und der 
kreisfreien Stadt Eisenach eine Zentrale Leitstelle. Die Zent-
rale Leitstelle koordiniert ca. 34.000 Einsätze im Bereich des 
Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes 
sowie ca. 2800 Brand- und Hilfeleistungseinsätze pro Jahr.

Es erwarten Sie schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:
• Entgegennahme und unverzügliche Bearbeitung aller 

eingehenden Notrufe, des Rettungsdienstes, des Brand-
schutzes, der Allgemeinen Hilfe, des qualifizierten Kran-
kentransportes sowie sonstige Hilfeersuchen

• eigenverantwortliche und sachkundige Entscheidung über 
die Alarmierung der Kräfte und Mittel im Zuständigkeits-
bereich der Zentralen Leitstelle auf der Grundlage der 
Alarm- und Einsatzpläne bzw. des Einsatzmittelvorschla-
ges des Einsatzleitsystems oder der operativen Lage

• Alarmierung, Lenkung und Überwachung aller Einsätze 
der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentrans-
portes

• Mitwirkung bei der Organisation des Zusammenwirkens 
mit anderen Behörden, Leitstellen, Hilfsorganisationen, 
dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst sowie bei der 
Erfüllung von Amtshilfeersuchen

• Erstellung von Einsatzdokumentationen, Datenaufberei-
tung und begrenzte Datenpflege im Einsatzleitsystem

• Zusammenwirken bei Havarien, Katastrophen und ande-
ren Ereignissen mit dem Führungs- und Lagezentrum der 
Polizei sowie Kommunal- und Landesbehörden

• Überwachung des Funkverkehrskreises
• Auskunftserteilung an hilfesuchende Bürger

Wir erwarten von Ihnen:
• erfolgreich absolvierte Laufbahnprüfung für den mittle-

ren feuerwehrtechnischen Dienst oder mindestens nach 
§ 10 Nr. 1 und 2 Thüringer Feuerwehr-Laufbahn-, Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung eine Grundausbildung 
mit erfolgreich abgeschlossener Zwischenprüfung sowie 
die Ausbildung zum Rettungssanitäter (m/w/d) und die 
Bereitschaft die Laufbahnbefähigung für den mittleren 
feuerwehrtechnischen Dienst zu erwerben 

• eine Sprechfunkausbildung nach FwDV 2 (min. 27 Std.)
• fundierte Kenntnisse in der Informations- und EDV-Tech-

nik
• ziel- und erfolgsorientiertes Denken und Handeln, Verant-

wortungsbewusstsein
• ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, sicheres und ru-

higes Auftreten sowie Konfliktfähigkeit
• eine hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• ein hohes Maß an Flexibilität im Bereich der Schichtpla-

nung und Bereitschaft zur Teilnahme an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen

darüber hinaus wünschenswert:
• eine abgeschlossene Ausbildung zum Notfallsanitäter 

(m/w/d) im Sinne des § 1 des Notfallsanitätergesetzes 
und eine nachweislich mindestens dreijährige Tätigkeit 
im Rettungsdienst

• absolvierte Leitstellendisponentenausbildung an einer 
staatlich anerkannten Ausbildungseinrichtung

• Fremdsprachenkenntnisse (Englisch)

Wir bieten Ihnen:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bzw. eine 

Übernahme in ein Beamtenverhältnis bei Erfüllung der 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen 

• eine Stelle mit 40 Wochenarbeitsstunden bei einem 
12-Stunden-Wechselschichtdienst

• eine nach der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst 
ThürBesG/Entgeltgruppe 9a TVöD bewertete Stelle

• betriebliches Gesundheitsmanagement
• zusätzlich für Beschäftigte: die Teilnahme an der leis-

tungsorientierten Bezahlung sowie die Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes 

Das Landratsamt Wartburgkreis fördert die Gleichstellung al-
ler Geschlechter (männlich/weiblich/divers). Die Stelle ist für 
alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen geeignet.

Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des 
SGB IX schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt sind, werden bei gleicher Eignung und Befähi-
gung bevorzugt berücksichtigt.

Diese Stelle ist grundsätzlich für eine Teilzeitbeschäftigung 
geeignet. Geht eine entsprechende Bewerbung ein, wird ge-
prüft, ob dem Teilzeitwunsch im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen der Stelle, ge-
wünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann. 

Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Mötzing (Tel. 
03691/722311) und in arbeitsrechtlichen Fragen Herr Penzler 
(Tel. 03695/615500) gern zur Verfügung.

Sollten Sie Interesse haben, dann bewerben Sie sich bis zum 
13. November 2020 vorzugsweise unter „Ihr Landratsamt“ 
– „Karriere im Landratsamt“ über unsere Homepage: 

www.wartburgkreis.de
Alternativ können Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen auch senden an das:

Landratsamt Wartburgkreis
- Haupt- und Personalamt -

Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen

Postalisch übermittelte Unterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber (m/w/d) können nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewer-
bung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten 
Rückumschlag (DIN A 4) beifügen. Andernfalls werden Ihre 
Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet.
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Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Im Umweltamt des Landratsamtes Wartburgkreis 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

Sachbearbeiter Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser 
(m/w/d)

zu besetzen.

Sie erwartet schwerpunktmäßig folgendes Aufgabengebiet:
• behördliche Untersuchung und Bewertung von Altlasten 

oder sonstigen schädlichen Bodenveränderungen
• Feststellung und Auswahl von Pflichtigen gemäß § 4  

Abs. 3 BBodSchG
• Anordnung geeigneter Maßnahmen zur Untersuchung und 

Abschätzung der von schädlichen Bodenveränderungen 
oder Altlasten ausgehenden Gefährdungen

• Anordnung geeigneter Maßnahmen zur Sanierung bzw. 
Sicherung von schädlichen Bodenveränderungen oder 
Altlasten

• Prüfung und Bewertung von Gutachten, Festlegung von 
Sanierungszielen

• Vorbereitung von Ausschreibungs- und Vergabeverfah-
ren zur Untersuchung oder Sanierung von Altlasten oder 
sonstigen schädlichen Bodenveränderungen z. B. im Rah-
men der Ersatzvornahme

• fachtechnische Beurteilung und Festsetzung von Aus-
gleichsansprüchen

• Erteilung von Altlastenauskünften und Pflege des Altlas-
tenkatasters für den Wartburgkreis

• fachtechnische Prüfung von Eingriffen in das Grundwas-
ser/ Wasserversorgung

• Erstellung von Stellungnahmen/bodenschutz- und was-
serrechtlichen Entscheidungen

Was wir erwarten:
• abgeschlossenes Studium der Geotechnik (FH), des Um-

weltingenieurwesens Studienrichtung Wasser und Abfall 
(FH), der Geowissenschaften B.Sc./B.Eng. (Fachrichtun-
gen: Geologie, Hydrogeologie oder physische Geographie) 
oder andere einschlägige Studienrichtungen (wie z. B. 
Bodenschutz/Grundwasser) 

• alternativ: Abschluss zum/zur „Staatlich geprüften Tech-
niker/in“ der Fachrichtung Geologietechnik

• mehrjährige Erfahrungen in den genannten Aufgabenge-
bieten wünschenswert

• Kenntnisse im allgemeinen Verwaltungsrecht und Um-
weltrecht wünschenswert

• Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick, Teamfä-
higkeit

• erhöhte physische Belastbarkeit, da die Arbeitsaufgaben 
in hohem Maße Präsenz vor Ort erfordern

• Bereitschaft zu Einsätzen auch außerhalb der regulären 
Dienstzeiten

• Führerschein der Klasse B (3) und Bereitschaft zur Nut-
zung des privaten Pkw für dienstliche Zwecke gegen 
Fahrtkostenerstattung durch den Arbeitgeber

Was wir bieten:
• ein zunächst für die Dauer von zwei Jahren befristetes 

Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Abs.2 TzBfG mit der Option 
auf unbefristete Weiterbeschäftigung 

• eine Stelle in Vollzeit (40 Wochenstunden)
• Bezahlung nach Entgeltgruppe E 10/E 9b TVöD (in Ab-

hängigkeit von der nachgewiesenen Qualifikation) 

• Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
• betriebliches Gesundheitsmanagement

Das Landratsamt Wartburgkreis fördert die Gleichstellung al-
ler Geschlechter (männlich/weiblich/divers). Die Stelle ist für 
alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen geeignet.

Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des 
SGB IX schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt sind, werden bei gleicher Eignung und Befähi-
gung bevorzugt berücksichtigt.

Diese Stelle ist grundsätzlich für eine Teilzeitbeschäftigung 
geeignet. Geht eine entsprechende Bewerbung ein, wird ge-
prüft, ob dem Teilzeitwunsch im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen der Stelle, ge-
wünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann. 

Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Dr. Feder (Tel. 
03695/616700) und in arbeitsrechtlichen Fragen Herr Penzler 
(Tel. 03695/615500) gern zur Verfügung.

Sollten Sie Interesse haben, dann bewerben Sie sich bis zum 
20. November 2020 vorzugsweise unter „Ihr Landratsamt“ – 
„Karriere im Landratsamt“ über unsere Homepage: 

www.wartburgkreis.de
Alternativ können Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen auch senden an das:

Landratsamt Wartburgkreis
- Haupt- und Personalamt -

Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen

Postalisch übermittelte Unterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber (m/w/d) können nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewer-
bung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten 
Rückumschlag (DIN A 4) beifügen. Andernfalls werden Ihre 
Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet.
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